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(54) BATTERIEDRUCKGUSS FÜR KERAMISCHE HOHLKÖRPER

(57) Die Erfindung betrifft die Herstellung von kera-
mischen Hohlkörpern, insbesondere von keramischen
Flaschen (9) oder Handformer, mittels eines kerami-
schen Druckgussverfahrens.

Um hohen Qualitätsansprüchen zu genügen und
gleichzeitig eine hohe Taktzahl zu erreichen, wird vorge-
schlagen, dass zu der Herstellung der keramischen Hohl-
körper wenigstens zwei Druckgussformen (2) verwendet

werden, die ihrerseits jeweils vier zueinander bewegliche
Formteile (21, 22, 23, 24) aufweisen, die in geschlosse-
nem Zustand mehrere Kavitäten (27) ausbilden. In alle
Kavitäten der wenigstens zwei Druckgussformen (2) wird
synchron Schlicker eingebracht und nach einer vorbe-
stimmten Zeitspanne flüssiger Schlicker mittels Druckluft
wieder herausgedrückt, um in allen Kavitäten (27) zeit-
gleich einen Scherben (9) zu bilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Druckgießen keramischer Hohlkörper nach den Merk-
malen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 und ein Ver-
fahren zur Herstellung keramischer Hohlkörper mittels
keramischen Druckguss nach den Merkmalen des An-
spruchs 12.
[0002] Aus der DE 10 2005 002 254 B3 ist eine Vor-
richtung zur Herstellung von druckgepressten kerami-
schen Gegenständen, insbesondere von Tassen, be-
kannt. Diese bekannte Vorrichtung besteht aus einer
mehrteiligen Druckgussform, die ein Unterteil, ein Ober-
teil und Seitenteile aufweist, die den Formhohlraum, bzw.
eine Kavität, definieren. Der Schlickereinguss ist strö-
mungsmechanisch mit einer ringförmigen Schlickerver-
teilerkammer verbunden, die in dem Formhohlraum
mündet und in diesen den Schlicker einpresst. Der Druck
wird hierbei so lange aufrechterhalten, bis im Formhohl-
raum der keramische Gegenstand vollständig ausgebil-
det ist. Danach wird die Gussform geöffnet und der ke-
ramische Gegenstand entnommen. Die derartige Vor-
richtung ist nur für die Einzelfertigung bestimmt, wodurch
hohe Stückzahlen nicht realisierbar sind.
[0003] Aus der EP 1 399 304 B1 sind ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Schlickergießen eines Hohl-
keramikguts unter Druckeinwirkung bekannt. Hierzu wird
in einen von einer Form gebildeten Formhohlraum, bzw.
Kavität, Schlicker eingefüllt. Der Druckaufbau wird dabei
durch Eintauchen eines aufblasbaren Hohlkörperele-
ments in den Formhohlraum realisiert. Das Hohlkörper-
element wird dann durch einen Fluiddruck im Innenraum
des Hohlkörperelements ballonartig zur Druckbeauf-
schlagung des Schlickers bei geschlossener Form auf-
geblasen. Durch die Druckbeaufschlagung bildet sich
der Keramikscherben aus, der anschließend aus der
Form entnommen werden kann.
[0004] Aus der DE 197 45 232 C1 ist eine Anlage zum
Druckgießen keramischer Artikel bekannt, wobei meh-
rere zyklisch nacheinander arbeitende Module je min-
destens eine Gießform und je mindestens einen Fluid-
zylinder aufweisen, mit dem sich die Gießformen öffnen
und schließen lassen. Die Gießform bildet dabei eine Ka-
vität für einen keramischen Artikel aus. Die Gießformen
teilen sich eine gemeinsame Schlickerversorung und
werden derart angesteuert, dass die Öffnungs- oder
Schließzeiten keines Moduls sich mit der Öffnungs- oder
Schließzeit eines der anderen Module überlappen. Es
handelt sich um eine zyklisch seriell arbeitende Vorrich-
tung, bei der je Takt nur ein einzelner Artikel fertiggestellt
wird.
[0005] Mit den aus dem Stand der Technik bekannten
Druckgussvorrichtungen zur Herstellung von kerami-
schen Hohlkörpern lassen sich aufgrund der konstrukti-
ven Ausführung und der langen Verweildauer des flüs-
sigen Schlickers in der Gussform nur geringe Stückzah-
len pro Zeiteinheit herstellen. Dies wird den modernen
Anforderungen in Zeiten von Massenproduktion nicht ge-

recht.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Druckgussvorrichtung und ein Ver-
fahren zur Herstellung keramischer Hohlkörper anzuge-
ben, die den gestiegenen Anforderungen hinsichtlich der
Produktivität gerecht wird und dabei gleichzeitig eine ho-
he Qualität der keramischen Hohlkörper sicherstellt.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Vorrichtung zum Druckgießen keramischer Hohlkörper
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Weiter wird
diese Aufgabe erfindungsgemäß durch ein Verfahren zur
Herstellung keramischer Hohlkörper gemäß den Merk-
malen des Anspruchs 12 gelöst.
[0008] Erfindungsgemäß wird eine Vorrichtung zum
Druckgießen keramischer Hohlkörper, insbesondere
von keramischen Flaschen oder Handformer, vorge-
schlagen, mit einem Rahmen, an dem wenigstens zwei
Druckgussformen gehaltert sind, die jeweils wenigstens
zwei Formteile oder drei Formteile oder vier Formteile
aufweisen, wobei wenigstens zwei der Formteile, insbe-
sondere drei der Formteile, vorzugsweise alle vier Form-
teile, beweglich gelagert sind, mit einem Antrieb, um
Formteile der wenigstens zwei Druckgussformen zu öff-
nen oder zu schließen, derart, dass die Formteile einer
Druckgussform im geschlossenen Zustand mehrere Ka-
vitäten ausbilden, insbesondere wenigstens zwei Kavi-
täten oder vier Kavitäten oder sechs Kavitäten ausbilden,
und wobei eine Steuerungsvorrichtung eine Schlicker-
fördereinrichtung ansteuert, um alle Kavitäten der we-
nigstens zwei Druckgussformen zeitgleich mit Schlicker
zu beschicken und nach Ablauf einer vorbestimmten
Zeitspanne ein Ventil oder eine Druckluftfördereinrich-
tung ansteuert, um mittels Druckluft Restschlicker aus
allen Kavitäten zeitgleich auszublasen, sodass in den
Kavitäten aller Druckgussformen zeitgleich ein Scherben
ausgebildet wird.
[0009] Weiter wird erfindungsgemäß ein Verfahren zur
Herstellung von keramischen Hohlkörpern, insbesonde-
re von keramischen Flaschen oder Handformer, mittels
keramischem Druckguss vorgeschlagen, wobei wenigs-
tens zwei Druckgussformen verwendet werden, die je-
weils mehrere relativ zueinander bewegliche Formteile,
insbesondere vier relativ zueinander bewegliche Form-
teile aufweisen, welche in geschlossenem Zustand we-
nigstens zwei Kavitäten ausbilden, vorzugsweise vier
Kavitäten ausbilden oder sechs Kavitäten ausbilden, wo-
bei jede Druckgussform wenigstens eine Aufspannplatte
zum Haltern wenigstens eines Formteils aufweist, und
wobei eine zwischen zwei Druckgussformen angeordne-
te Aufspannplatte an ihrer Vorderseite ein Formteil der
einen Druckgussform und an ihrer Rückseite ein Formteil
der anderen Druckgussform haltert, wobei alle Druck-
gussformen über einen gemeinsamen Antrieb durch syn-
chrones Antreiben wenigstens eines der Formteile einer
Druckgussform öffenbar und/oder schließbar sind, wobei
in alle Kavitäten der wenigstens zwei Druckgussformen
synchron Schlicker eingebracht wird, und nach einer vor-
bestimmten Zeitspanne flüssiger Schlicker mittels Druck-
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luft aus den Kavitäten herausgeblasen wird, um den Ka-
vitäten aller Druckgussformen zeitgleich einen Scherben
zu bilden. Insbesondere ist vorgesehen, dass das Ver-
fahren mittels einer Vorrichtung zum Druckgießen kera-
mischer Hohlkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 11
durchgeführt wird.
[0010] Unter keramischen Flaschen werden insbeson-
dere keramische Hohlkörper verstanden, die einen Hohl-
raum zur Aufnahme von Flüssigkeiten, und einen Fla-
schenhals zum Einfüllen bzw. Ausgießen von Flüssig-
keiten aufweisen. Insbesondere ist die Öffnung bzw. der
Durchmesser des Flaschenhalses kleiner als der Durch-
messer des Hohlraums. Vorzugsweise erfolgt eine Aus-
formung der keramischen Flaschen in den Druckguss-
formen kopfüber. D.h. dass der Boden der keramischen
Flaschen nach oben und der Flaschenhals nach unten
zeigt. Eine Entnahme der keramischen Flaschen aus den
Druckgussformen kann durch Greifen derselben am Bo-
den erfolgen, beispielsweise durch Greifen der kerami-
schen Flaschen im Bereich ihres Bodens und Anheben
der keramischen Flaschen nach oben.
[0011] Unter Handformer werden insbesondere kera-
mische Hohlkörper zur Herstellung von Handschuhen,
insbesondere Latexhandschuhen verstanden. Vorzugs-
weise handelt es sich bei den Handformern um ein drei-
dimensionales Abbild einer menschlichen Hand. Zur
Herstellung der Handformer können zweiteilige oder
dreiteilige Druckgussformen verwendet werden. Vor-
zugsweise erfolgt eine Ausformung der keramischen Fla-
schen in den Druckgussformen stehend. D.h. die Finger
zeigen nach oben und die Handwurzel bzw. der abge-
schnittene Unterarm zeigt nach unten. Eine Entnahme
der Handformer aus den Druckgussformen kann ste-
hend, beispielsweise durch Greifen der Handformer im
Bereich des abgeschnittenen Unterarms bzw. der Hand-
wurzel und Absenken der Handformer nach unten erfol-
gen.
[0012] Mit den wenigstens zwei Druckgussformen und
den jeweils wenigstens zwei Kavitäten können synchron
mehrere keramische Hohlkörper erzeugt werden. Vor-
zugsweise sind die Druckgussformen und die Kavitäten
skalierbar. Das heißt, es können auch deutlich mehr als
zwei Druckgussformen vorgesehen sein. Eine Obergren-
ze wird durch den vorhandenen Bauraum in Längser-
streckung der Vorrichtung definiert. Praktikabel können
Druckgussformen in der Anzahl von etwa 4 Druckguss-
formen bis 15 Druckgussformen verwendet werden. Bei
den Kavitäten bestimmt insbesondere der quer zu der
Längserstreckung zur Verfügung stehende Bauraum die
Anzahl der Kavitäten. Als praktikabel hat sich die Ver-
wendung von 4 bis 12 Kavitäten pro Druckgussform er-
wiesen. Bei entsprechenden Platzverhältnissen oder bei
großen, bzw. kleinen keramischen Hohlkörpern, können
auch mehr oder weniger als diese praktikable Anzahl an
Kavitäten oder Druckgussformen verwendet werden.
[0013] Durch das synchrone Befüllen der Kavitäten
und dem synchronen Entnehmen der Scherben bietet
sich der Vorteil identischer Prozessgrößen und -parame-

ter, wodurch eine gleichbleibend hohe Qualität der kera-
mischen Hohlkörper gewährleistet und der Ausschuss
reduziert wird. Somit lässt sich die Anforderung von ho-
hen Stückzahlen bei konstant bleibender hoher Qualität
der keramischen Hohlkörper realisieren.
[0014] Bevorzugt wird die Kavität vollständig mit flüs-
sigem Schlicker befüllt. Aufgrund von Wasserentzug be-
ginnt der flüssige Schlicker, sich an der äußeren Kontur
der Kavität zu verfestigen. Der Wasserentzug wird bei-
spielsweise durch Druckgussformen aus Gips oder po-
rösem Kunststoff oder anderen porösen Materialien be-
günstigt. Der verfestigte Teil des Schlickers wird auch
als Scherben bezeichnet. Je länger sich der Scherben
in der Kavität befindet, desto weiter schreitet der Was-
serentzug fort und desto stärker bildet sich die Rand-
schicht des Scherbens aus. Die Verweildauer des Scher-
bens in der Kavität ist von der Formgebung und der ge-
wollten Randstärke des zu erzeugenden Hohlkörpers ab-
hängig. Neben der Permeabilität der Druckgussform und
der Verweildauer ist der Schlickerdruck eine weitere Ein-
flussgröße anhand der der Fachmann die Scherbenaus-
bildung, insbesondere die Wandstärke des Scherbens,
festlegt. Wurde die Verweildauer erreicht, wird sodann
mittels Druckluft der überschüssige flüssige Schlicker
aus der Kavität geblasen. Es werden also keine Inserts
zur Ausbildung der Formgebung des keramischen Hohl-
körpers benötigt, und aufgrund des Ausblasens des flüs-
sigen Schlickers mittels Druckluft wird die Zykluszeit re-
duziert. Nach dem Ausblasen des flüssigen Schlickers
ist es insbesondere vorgesehen, dass durch Druckluft
innerhalb der Kavitäten ein vorbestimmter Luftdruck für
eine bestimmte Zeit gehalten wird, um die in den Kavi-
täten befindliche Scherben zu verfestigen. Durch das
weitere Verfestigen des Scherbens mittels Druckluft wird
u.a. gewährleistet, dass sich der Scherben nach öffnen
der Druckgussform nicht ungewollt verformt.
[0015] Insbesondere können die Druckgussformen
während des Einfüllens und/oder Auslaufens des Schli-
ckers bzw. Verfestigen des Schlickers zu einem Scher-
ben ortsfest bleiben. Ein Verschwenken der Druckguss-
form zum Verteilen oder Abführen des Schlickers ist nicht
notwendig. Der Schlicker wird durch das vollständige
Verfüllen der Kavitäten mit Schlicker auch bei komplexen
Formen vollständig verteilt. Durch das anschließende
Verfestigen des Schlickers unter Druckluftbeaufschla-
gung ist es möglich auch komplexe Formen und insbe-
sondere Hohlkörper herzustellen, ohne dass eine Ver-
teilung des Schlickers durch Bewegen oder Schwenken
der Druckgussformen oder der Kavitäten erforderlich ist.
[0016] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass eine Greifvorrichtung zum Entformen oder Entneh-
men der in den wenigstens zwei Druckgussformen ge-
bildeten Scherben vorgesehen ist. Vorzugsweise kann
die Greifvorrichtung alle in einer Druckgussform gebilde-
ten Scherben zeitgleich greifen und/oder zeitgleich ent-
nehmen. Oder die Greifvorrichtung kann alle in den we-
nigstens zwei Druckgussformen, insbesondere in allen
Druckgussformen, gebildeten Scherben zeitgleich grei-
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fen und/oder zeitgleich entnehmen. Dadurch wird zum
einen ein zügiges Entnehmen der Scherben aus den
Druckgussformen und damit ein hohe Taktzahl ermög-
licht und zum anderen wird dadurch die Verweildauer
aller Scherben in der Druckgussform bzw. an der Greif-
vorrichtung gleich lang festgelegt.
[0017] Bevorzugt ist vorgesehen, dass zum Entformen
der in den wenigstens zwei Druckgussformen gebildeten
Scherben an dem Rahmen eine Greifvorrichtung ange-
ordnet ist, welche zum synchronen bzw. gleichzeitigen
Fixieren oder Greifen der Scherben ausgebildet ist.
[0018] Weiter ist es möglich, dass die Greifvorrichtung
alle Scherben in den wenigstens zwei Druckgussformen
synchron greift oder fixiert, und ein den Scherben fixie-
rendes Formteil beim Öffnen der Druckgussformen von
dem über die Greifvorrichtung ortsfest fixierten Scherben
durch den Antrieb weggefahren wird. So ist es beispiels-
weise möglich, dass die Scherben nach der Entnahme
aus der Druckgussform einer Trocknungsanlage zuge-
führt werden, in der die Scherben teilweise oder vollstän-
dig trocknen, bzw. härten. Durch das weitere Trocknen,
bzw. Härten der Scherben wird sichergestellt, dass die
Scherben eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um
beispielswiese weitertransportiert oder weiterbearbeitet
zu werden.
[0019] Für den Weitertransport ist es bevorzugt mög-
lich, dass die Druckgussvorrichtung ein Transportband
aufweist, an welches die Scherben mittels der Greifvor-
richtung übergeben werden. Hierzu kann das Transport-
band Haltevorrichtungen in Form von Näpfen oder Scha-
len aufweisen, die der Formgebung der Scherben ange-
passt sind, sodass diese sicher weitertransportiert wer-
den können.
[0020] Es ist ferner bevorzugt auch vorgesehen, dass
die Scherben zur Nachbehandlung an weitere Anlagen
mittels der Greifvorrichtung und/oder dem Transport-
band übergeben werden. Es kann sodann eine mecha-
nische Bearbeitung der Scherben, beispielsweise mittels
Fräsen und/oder Bohren, durchgeführt werden. Insbe-
sondere bei Trinkgefäßen ist es vorteilhaft, wenn das
Mundstück gratfrei ist. Mittels einer mechanischen Nach-
bearbeitung kann beispielsweise ein durch das Druck-
gießen entstandener Grat entfernt werden. Vorzugswei-
se ist auch ein Bedrucken und/oder Beschichten der
Scherben vorgesehen. Beispielsweise können die
Scherben mit einer Schutzschicht, insbesondere einer
transparenten Schutzschicht, beschichtet werden, die
den keramischen Hohlkörper vor mechanischen
und/oder physikalischen und/oder chemischen Umwelt-
einflüssen schützt. Ferner kann mittels einer Bedruckung
zumindest eine Farbschicht auf den Scherben aufgetra-
gen werden, wodurch besonders optisch hochwertige
keramische Hohlkörper erzeugt werden können.
[0021] Weiter ist insbesondere vorgesehen, dass zum
Entformen Formteile aller Druckgussformen synchron
geöffnet und die Scherben durch eine Greifvorrichtung
fixiert werden, derart, dass die den Scherben haltenden
Formteile von dem durch die Greifvorrichtung ortsfest

fixierten Scherben weggefahren werden.
[0022] Insbesondere weist die Greifvorrichtung meh-
rere parallele Greifarme auf, wobei jeder Greifarm einer
Druckgussform zugeordnet ist und an jedem Greifarm
mehrere Greifwerkzeuge entsprechend der Anzahl der
Kavitäten je Druckgussform angeordnet sind.
[0023] Vorteilhafterweise ist es auch möglich, dass die
Greifvorrichtung die Scherben im Bereich des Bodens
fixiert, indem diese jeweils mittels eines Greifwerkzeugs
gegriffen und/oder jeweils über ein Saugwerkzeug an-
gesaugt werden. Insbesondere bei Verwendung eines
Saugwerkzeugs ist eine Beschädigung des Scherbens
durch mechanisches Greifen ausgeschlossen. Das Risi-
ko eines Bruches wird somit erheblich reduziert.
[0024] Ferner ist bevorzugt vorgesehen, dass sich die
Greifarme im Wesentlichen senkrecht zu der Öffnungs-
richtung oder Schließrichtung der wenigstens zwei
Druckgussformen erstrecken.
[0025] Es ist auch möglich, dass die Greifarme senk-
recht zu der Öffnungsrichtung oder Schließrichtung be-
weglich angetrieben sind, um die aus den Druckgussfor-
men entnommenen Scherben abzutransportieren.
[0026] Es ist bevorzugt vorgesehen, dass der Rahmen
eine Führung aufweist, an der die wenigstens zwei
Druckgussformen und/oder die jeweils vier Formteile der
wenigstens zwei Druckgussformen beweglich, insbe-
sondere in einer Öffnungsrichtung und einer Schließrich-
tung linear verschiebbar, gelagert sind, wobei sich die
Führung in Öffnungsrichtung oder Schließrichtung ent-
lang sämtlicher Druckgussformen durchgehend er-
streckt. Vorzugsweise kann sich die Führung von einem
Ende des Rahmens bis zu dessen anderen Ende durch-
gehend erstrecken.
[0027] Insbesondere ist die Führung als Linearführung
ausgebildet. Die Druckgussformen werden vor dem Be-
füllen entlang der Führung linear geschlossen, indem
diese gegeneinander gefahren werden. Danach erfolgt
bei geschlossenen Druckgussformen das Einfüllen des
Schlickers. Während des Verfestigens des Schlickers
sind die Druckgussformen ortsfest fixiert, vorzugsweise
an dem Rahmen ortsfest fixiert. Insbesondere bleiben
die Druckgussformen während des Verfestigens des
Schlickers geschlossen. Nach dem Verfestigen des
Schlickers werden die Druckgussformen entlang der
Führung in Öffnungsrichtung, also entgegen der
Schließrichtung geöffnet.
[0028] Das Öffnen und Schließen der Druckgussfor-
men kann mittels eines Linearantriebs, vorzugsweise ei-
nes Hubzylinders oder eines Hydraulikzylinders oder ei-
nes pneumatischen Zylinders, erfolgen. Vorzugsweise
kann der Linearantrieb oder der Hubzylinder oder der
Hydraulikzylinder oder der pneumatische Zylinder wäh-
rend des Verfestigens des Schlickers die Druckgussfor-
men mit einem Druck in Schließrichtung beaufschlagen,
um diese ortsfest zu fixieren und/oder geschlossen zu
halten. Eine zusätzliche Verriegelung der Druckgussfor-
men kann somit entfallen. Die Führung stellt ein gerad-
liniges und/oder passgenaues Öffnen und Schließen der
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Formteile der Druckgussformen sicher. Somit bleibt die
Form der Kavität stets gleich und es ergeben sich keine
ungewollten Kanten, die beispielsweises durch nicht
passgenaues Schließen der Formteile hervorgerufen
werden. Dadurch, dass die Formteile beweglich an der
Führung gelagert sind, erfolgt das Öffnen der Formteile
im Wesentlichen geradlinig. Vorzugsweise erfolgt das
Öffnen der Formteile in einer der Öffnungs- oder
Schließrichtung senkrechten Richtung spielfrei. Hier-
durch wird vermieden, dass auf den Scherben Querkräfte
einwirken, die durch eine zur Öffnungs- oder Schließrich-
tung senkrechte Bewegung der Formteile entstehen.
[0029] Es ist insbesondere auch möglich, dass die
Führung einen geraden Führungsträger oder eine gera-
de Führungsschiene oder eine gerade Führungsstange
aufweist. Die Führung haltert die Druckgussformen an
dem Rahmen entlang einer Öffnungsrichtung und/oder
Schließrichtung linear verschiebbar.
[0030] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
wenigstens zwei Druckgussformen in Öffnungsrichtung
oder Schließrichtung geradlinig hintereinander liegend
entlang der Führung angeordnet sind. Die mehreren
Druckgussformen bilden entlang der Führung sozusa-
gen einen horizontal ausgerichteten Stapel aus. Bei-
spielsweise können mehrere Druckgussformen, insbe-
sondere zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs
oder acht oder zehn oder mehr Druckgussformen einen
an der Führung linear beweglich gelagerten Stapel bil-
den. Beim Öffnungsvorgang und/oder Schließvorgang
werden die Druckgussformen des Stapels synchron ge-
öffnet und/oder geschlossen.
[0031] Insbesondere ist es möglich, dass die Führung
oberhalb und/oder unterhalb der wenigstens zwei Druck-
gussformen angeordnet ist. Insbesondere kann die Füh-
rung einen oberhalb der wenigstens zwei Druckgussfor-
men angeordneten Führungsträger und einen unterhalb
der wenigstens zwei Druckgussformen angeordneten
Führungsträger aufweisen. Insbesondere verlaufen die
beiden Führungsträger parallel zueinander.
[0032] Es ist insbesondere vorgesehen, dass die we-
nigstens zwei Druckgussformen jeweils wenigstens eine
Aufspannplatte zum Halten von Formteilen aufweisen.
Die Aufspannplatte kann an der Führung oder dem Füh-
rungsträger linear verschiebbar gelagert sein. Insbeson-
dere dient die Aufspannplatte als mechanisch stabile
Plattform. Die Aufspannplatte haltert wenigstens ein
Formteil einer Druckgussform, insbesondere indem die-
se an der Vorderseite und/oder der Rückseite der Auf-
spannform befestigt ist bzw. sind. Vorzugseise erstre-
cken sich die Aufspannplatten quer zu der Öffnungs- und
Schließrichtung der Druckgussformen und über die ge-
samte Breite einer Druckgussform oder mehrerer an der
Aufspannplatte nebeneinander angeordneter Druck-
gussformen.
[0033] In einer vorzugsweisen Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass zwischen zwei Druckgussformen
jeweils eine Aufspannplatte angeordnet ist, die an ihrer
Vorderseite ein Formteil der ersten Druckgussform, und

an ihrer Rückseite ein Formteil der anderen Druckguss-
form trägt.
[0034] Dabei ist auch möglich, dass an der zwischen
zwei Druckgussformen angeordneten Aufspannplatte
die an der Vorderseite und an der Rückseite angeordne-
ten Formteile jeweils auf der gleichen Höhe angeordnet
sind, vorzugsweise dass die Kavitäten dieser an der Vor-
derseite und an der Rückseite angeordneten Formteile
in einander entgegengesetzte Richtungen weisen.
[0035] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die Auf-
spannplatten an der Führung gelagert sind. Dabei kön-
nen alle Aufspannplatten an der Führung in Öffnungs-
richtung und Schließrichtung beweglich, insbesondere
linear verschiebbar, gelagert sein.
[0036] Vorzugsweise kann in einer Ausgestaltung vor-
gesehen sein, dass eine der Aufspannplatten an der Füh-
rung und/oder dem Rahmen ortsfest befestigt ist, und
dass die anderen Aufspannplatten, insbesondere alle
anderen Aufspannplatten, an der Führung verschiebbar
gelagert sind. Dadurch, dass die Aufspannplatten ent-
lang der Führung geführt sind, wird gewährleistet, dass
die einzelnen Formteile passgenau schließen und somit
stets dieselbe Kavität ausbilden.
[0037] Bevorzugt sind die Kavitäten einer Druckguss-
form, vorzugsweise die Kavitäten jeder der wenigstens
zwei Druckgussformen, in einer Richtung quer zu der
Öffnungsrichtung oder Schließrichtung nebeneinander-
liegend angeordnet.
[0038] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Druck-
gussformen über einen Antrieb geöffnet und/oder ge-
schlossen werden können. Vorzugsweise ist der Antrieb
an dem Rahmen gelagert oder befestigt, und treibt meh-
rere der Druckgussformen, vorzugsweise sämtliche
Druckgussformen, entlang der Führung geradlinig an,
um diese in einer Öffnungsrichtung zu öffnen und in der
entgegengesetzten Schließrichtung zu schließen.
[0039] In der Schließstellung können die Druckguss-
formen über eine Verriegelungsvorrichtung gegeneinan-
der verriegelt sein, um bei einer Druckbeaufschlagung
der Druckgussformen ein unbeabsichtigtes Öffnen zu
verhindern. Insbesondere kann auch vorgesehen sein,
dass der Antrieb die Druckgussformen in der
Schließstellung verriegelt, so dass keine zusätzliche Ver-
riegelungsvorrichtung erforderlich ist. Bevorzugt ist es
möglich, dass der Antrieb die wenigstens zwei Druck-
gussformen, insbesondere sämtliche Druckgussformen,
synchron öffnet und/oder synchron schließt, vorzugswei-
se indem der Antrieb die wenigstens zwei Druckgussfor-
men in Öffnungsrichtung, insbesondere geradlinig, aus-
einanderzieht, und in einer entgegengesetzten Schließ-
richtung, insbesondere geradlinig, aufeinander zu be-
wegt. Dadurch, dass alle Druckgussformen über densel-
ben Antrieb geöffnet und geschlossen werden und die
Druckgussformen mechanisch miteinander gekoppelt
sind, wird stets ein zeitgleiches Öffnen und Schließen
der Druckgussformen gewährleistet. Es entfällt somit ei-
ne aufwendige Steuerung, da zum Öffnen und Schließen
der Druckgussformen lediglich der Antrieb angesteuert
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werden muss. Ferner wird dadurch gewährleistet, dass
sämtliche Scherben zeitgleich entnommen werden und
diese dieselbe Verweildauer in der Kavität aufweisen,
wodurch Qualitätsunterschiede unter den Scherben na-
hezu ausgeschlossen sind.
[0040] Insbesondere durch das geradlinige Öffnen der
Druckgussformen wird zudem sichergestellt, dass keine
Querkräfte bzw. Scherkräfte auf den Scherben einwir-
ken, die diesen ggf. ungewollt verformen könnten oder
sogar zum Bruch des Scherbens führen können.
[0041] Weiter ergibt sich durch die Verwendung eines
gemeinsamen Antriebs für alle Druckgussformen der
Vorteil einer kompakten Bauweise.
[0042] Bevorzugt ist der Antrieb als ein Linearantrieb,
insbesondere ein Linearantrieb mit einem Hydraulikzy-
linder, oder als ein Linearantrieb mit einem Druckluftzy-
linder, oder als Linearantrieb mit einem elektrischen
Spindeltrieb ausgebildet.
[0043] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass eine
Druckgussform mehrere Formteile, insbesondere drei
Formteile oder vier Formteile oder fünf Formteile oder
mehr aufweist. In geschlossener Position bilden diese
Formteile die Kavität oder die mehreren Kavitäten einer
Druckgussform. Bei einer Druckgussform mit drei Form-
teilen können diese als Deckel oder Boden bzw. Fußteil
und zwei Seitenteile ausgebildet sein. Bei vier Formteilen
können diese als Deckel und als Boden bzw. Fußteil und
zwei Seitenteile ausgebildet sein. Bei fünf oder mehr
Formteilen können beispielsweise der Deckel oder der
Boden oder ein Seitenteil mehrteilig sein, um komplexere
Formen von Hohlkörpern auszubilden.
[0044] Insbesondere kann synchrones Öffnen bzw.
synchrones Schließen der Druckgussformen bedeuten,
dass das Öffnen bzw. Schließen zwischen gleichen oder
gleichartigen Formteilen synchron erfolgt. D.h. es kön-
nen bspw. die Seitenteile synchron öffnen und/oder
schließen, oder es können die Deckelteile synchron öff-
nen und/oder schließen, oder es können die Bodenteile
bzw. Fußteile synchron öffnen und/oder schließen.
Selbstverständlich können auch sämtliche Formteile der
Druckgussformen synchron öffnen und/oder schließen.
[0045] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Seitenteile der Druckgussformen miteinander gekoppelt
sind und durch einen einzigen Antrieb geöffnet und/oder
geschlossen werden. Im Falle von drei Formteilen oder
vier Formteilen oder fünf Formteilen pro Druckgussform
kann vorgesehen sein, dass die Deckelteile bzw. die Bo-
denteile jeweils einen eigenen Antrieb aufweisen, um
diese vertikal zu verfahren, insbesondere zu öffnen
und/oder zu schließen. Diese Deckelantriebe bzw. Bo-
denantriebe können elektronisch gekoppelt sein, um ein
synchrones Öffnen und Schließen der Deckelteile
und/oder Bodenteile zu ermöglichen.
[0046] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass eine Druckgussform vier Formteile aufweist, die je-
weils zwei Seitenteile, ein Fußteil und ein Deckelteil um-
fassen.
[0047] Bevorzugt ist durch das Fußteil und/oder durch

das Deckelteil Schlicker und/oder Druckluft in eine Kavi-
tät der Druckgussform einbringbar. Insbesondere beim
Einbringen des Schlickers durch das Deckelteil wird das
Einspritzen des Schlickers durch die Schwerkraft unter-
stützt, wodurch die Einspritzzeit weiter verkürzt werden
kann.
[0048] Weiter ist insbesondere vorgesehen, dass beim
Entformen alle Scherben synchron mittels eines Druck-
luftausstoßes aus ihrer Druckgussform gelöst werden.
Vorzugsweise, dass die den Scherben haltenden Form-
teile aller Druckgussformen zeitgleich mit dem Druckluft-
stoß oder zeitlich nach dem Druckluftstoß von den Scher-
ben synchron weggefahren werden. Durch das Entfor-
men aller Scherben mittels eines Druckluftausstoßes
kann auf ein mechanisches Entformen der Scherben ver-
zichtet werden, wodurch das Risiko eines möglichen Bru-
ches durch das Entformen minimiert wird. Durch das zeit-
gleiche Entformen wird sichergestellt, dass alle gebilde-
ten keramischen Hohlkörper dieselbe Festigkeit
und/oder denselben Wassergehalt aufweisen.
[0049] Es ist auch möglich, dass die Scherben beim
Entformen jeweils in demselben Formteil der Druckguss-
formen verbleiben und dort von der Greifvorrichtung fi-
xiert werden.
[0050] Die erfindungsgemäße Druckgussvorrichtung
eignet sich insbesondere zur Massenproduktion von ke-
ramischen Hohlkörpern, wie zum Beispiel Trinkflaschen,
Tassen, oder anderen Trinkgefäßen oder Handformer.
Eine solche erfindungsgemäße Druckgussvorrichtung,
bzw. ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung
keramischer Hohlkörper, bietet erhebliche wirtschaftli-
che Vorteile, die in einer erhöhten Stückzahl und in einer
Verringerung der Fertigungskosten kumulieren. Auf-
grund der gleichbleibenden Prozessparameter und Pro-
zessgrößen wird eine konstant hohe Qualität der kera-
mischen Hohlkörper realisiert.
[0051] Weitere Ausführungen der Erfindung sind in
den Figuren dargestellt und nachfolgend beschrieben.
Dabei zeigen:

Fig. 1: eine schematische Darstellung einer Druck-
gussvorrichtung;

Fig. 2: eine weitere schematische Darstellung einer
Druckgussvorrichtung;

Fig. 3: eine schematische Darstellung einer Druck-
gussvorrichtung in der Draufsicht;

Fig. 4: eine schematische Darstellung einer Druck-
gussvorrichtung in der Vorderansicht;

Fig. 5: eine schematische Darstellung einer Druck-
gussvorrichtung in einer Detailansicht, wobei
die Druckgussform im geschlossenen Zu-
stand dargestellt ist;

Fig. 6: eine schematische Darstellung einer Druck-
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gussvorrichtung in einer Detailansicht, wobei
die Druckgussform im geöffneten Zustand
dargestellt ist;

Fig. 7: eine schematische Darstellung einer Druck-
gussvorrichtung in einer Detailansicht, wobei
die Druckgussform im geöffneten Zustand
dargestellt ist und der Scherben entformt wur-
de;

Fig. 8: eine räumliche Darstellung einer Druckguss-
vorrichtung, wobei die Druckgussform detail-
liert dargestellt ist;

Fig. 9: eine schematische Darstellung einer Druck-
gussvorrichtung, wobei die Druckgussform
detailliert dargestellt ist.

[0052] In den Figuren ist beispielhaft eine mögliche
Ausgestaltung der Erfindung gezeigt. Diese Ausgestal-
tung dient der Erläuterung einer möglichen Umsetzung
der Erfindung und soll nicht eingrenzend verstanden wer-
den.
[0053] Figur 1 zeigt eine Vorrichtung zum Druckgie-
ßen 1 keramischer Hohlkörper, wobei diese im Wesent-
lichen einen Rahmen 4, einen Antrieb 5 und eine Greif-
vorrichtung 3 umfasst. Der Rahmen 4 umfasst vier Pfos-
ten 411, 412, 413, 414, die vorzugsweise mit dem Boden
verankert sind und wobei an den Pfosten Seitenwände
431, 432 einander gegenüberliegend gehaltert sind. Die
Seitenwände 431, 432 wiederum haltern die erste Füh-
rungsschiene 421 sowie die zweite Führungsschiene
422. Die beiden Führungsschienen 421, 422 sind vor-
zugsweise parallel zueinander angeordnet und dienen
als Führung 421, 422 für die Druckgussformen 2. Die
Greifvorrichtung 3 ist senkrecht zu zumindest einer Füh-
rungsschiene 421, 422 angeordnet. Die in dieser Aus-
führungsvariante sechs vorhandenen Druckgussformen
2 sind entlang zumindest einer Führungsschiene 421,
422 beweglich gelagert.
[0054] Weiter umfasst die Vorrichtung zum Druckgie-
ßen 1 einen Antrieb 5, wobei der Antrieb 5 die wenigstens
zwei Druckgussformen 2, insbesondere sämtliche
Druckgussformen 2, synchron öffnet und/oder synchron
schließt, vorzugsweise indem der Antrieb die wenigstens
zwei Druckgussformen 2 in Öffnungsrichtung, insbeson-
dere geradlinig, auseinanderzieht, und in einer entge-
gengesetzten Schließrichtung, insbesondere geradlinig,
aufeinander zu bewegt. In dieser Ausführungsvariante
umfasst der Antrieb einen Hydraulikzylinder 51 und einen
Stempel 52. Es ist auch möglich, dass der Antrieb 5 als
ein Linearantrieb, insbesondere ein Linearantrieb mit ei-
nem Hydraulikzylinder 51, oder als ein Linearantrieb mit
einem Druckluftzylinder oder als Linearantrieb mit einem
elektrischen Spindeltrieb ausgebildet ist.
[0055] Eine Steuerungsvorrichtung 15 steuert eine
Schlickerfördereinrichtung 13 an, um alle Kavitäten 27
der wenigstens zwei Druckgussformen 2 zeitgleich mit

Schlicker zu beschicken. Anschließend kann die Steue-
rungsvorrichtung 15 einen bestimmten, insbesondere
vorwählbaren, Schlickerdruck einstellen und diesen für
eine bestimmte Zeitdauer halten. Die Steuerungsvorrich-
tung 15 kann mehrere Druckstufen steuern, d.h. sie kann
mehrere Zeitspannen vorsehen, in denen jeweils unter-
schiedlicher Schlickerdruck herrscht. Nach Ablauf einer
vorbestimmten Zeitspanne bzw. nach Beendigung der
Schlickerdruckphase senkt die Steuerungsvorrichtung
15 den Schlickerdruck auf null bzw. Umgebungsdruck
ab. Anschließend kann die Steuerungsvorrichtung 15 ein
Ventil oder eine Druckluftfördereinrichtung 14 ansteuern,
um mittels Druckluft, insbesondere mit einem definierten
Ausblasdruck, Restschlicker aus allen Kavitäten zeit-
gleich auszublasen. Die Steuervorrichtung 15 steuert die
Befüllung und die Schlickerdruckphase und das Ausbla-
sen des Schlickers für alle Druckgussformen zeitgleich,
also synchron, sodass in den Kavitäten 27 aller Druck-
gussformen 2 zeitgleich ein Scherben 9 ausgebildet wird.
[0056] Eine derartige, wie in Figur 1 gezeigte Druck-
gussvorrichtung 1 kann auch für ein Verfahren zur Her-
stellung von keramischen Hohlkörpern, insbesondere
von keramischen Flaschen 9, mittels keramischen
Druckguss eingesetzt werden, wobei mehrere Druck-
gussformen 2 verwendet werden, die jeweils mehrere
relativ zueinander bewegliche Formteile 21, 22, 23, 24,
insbesondere vier relativ zueinander bewegliche Form-
teile 21, 22, 23, 24, aufweisen, welche in geschlossenem
Zustand wenigstens zwei Kavitäten 27 ausbilden, vor-
zugsweise vier Kavitäten 27 ausbilden, oder sechs Ka-
vitäten 27 ausbilden, wobei jede Druckgussform 2 we-
nigstens eine Aufspannplatte 25 zum Haltern wenigstens
eines Formteils 21, 22, 23, 24 aufweist, und wobei eine
zwischen zwei Druckgussformen 2 angeordnete Auf-
spannplatte 26 an ihrer Vorderseite ein Formteil 21, 22,
23, 24 der einen Druckgussform und an ihrer Rückseite
ein Formteil 21, 22, 23, 24 der anderen Druckgussform
2 haltert, wobei alle Druckgussformen 2 über einen ge-
meinsamen Antrieb 5 durch synchrones Antreiben we-
nigstens eines der Formteile 21, 22, 23, 24 einer Druck-
gussform 2 öffenbar und/oder schließbar sind, wobei in
alle Kavitäten 27 der Druckgussformen 2 synchron Schli-
cker eingebracht wird, und nach einer vorbestimmten
Zeitspanne flüssiger Schlicker mittels Druckluft aus den
Kavitäten 27 herausgeblasen wird, um den Kavitäten 27
aller Druckgussformen 2 zeitgleich einen Scherben 9 zu
bilden.
[0057] In Figur 2 ist eine weitere räumliche Darstellung
einer Druckgussvorrichtung 1 gezeigt, wobei hier insbe-
sondere die Details der Greifvorrichtung 3 und des Trans-
portbands 11 ersichtlich sind. Es ist insbesondere vor-
gesehen, dass zum Entformen der in den wenigstens
zwei Druckgussformen 2 gebildeten Scherben 9 an dem
Rahmen 4 eine Greifvorrichtung 3 angeordnet ist, welche
zum Fixieren oder Greifen der Scherben 9 ausgebildet
ist.
[0058] Die Greifvorrichtung 3 umfasst eine Laufkatze
31, die entlang von Führungen beweglich gelagert ist,

11 12 



EP 3 851 262 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sodass die Laufkatze senkrecht zur Öffnungs- und
Schließrichtung der Gussformen translatorisch verfahr-
bar ist. Vorzugsweise ist die Laufkatze 31 durch einen
Linearmotor oder Servomotor oder pneumatisch oder hy-
draulisch angetrieben. An der Laufkatze ist vorzugswei-
se eine Greifsäule 34 gehaltert, die wiederum über eine
Greifschiene 33 die Greifarme 321, 322, 323, 324 haltert.
[0059] Um den Abtransport der keramischen Hohlkör-
per zu ermöglichen, weist die Greifvorrichtung 3 mehrere
parallele Greifarme 321, 322, 323, 324 auf, wobei jeder
Greifarm 321, 322, 323, 324 einer Druckgussform zuge-
ordnet ist. An jedem Greifarm sind mehrere Greifwerk-
zeuge entsprechend der Anzahl der Kavitäten 27 je
Druckgussform 2 angeordnet. Um höhere Stückzahlen
zu erzeugen, weisen die Druckgussformen 2 mehrere
Kavitäten 27 auf, die in einer geraden Linie nebeneinan-
derliegend angeordnet sind.
[0060] Die Greifarme 321, 322, 323, 324 erstrecken
sich im Wesentlichen senkrecht zu der Öffnungsrichtung
oder Schließrichtung der wenigstens zwei Druckgussfor-
men 2.
[0061] Die Greifarme 321, 322, 323, 324 senkrecht zu
der Öffnungsrichtung oder Schließrichtung beweglich
angetrieben, um die aus den Druckgussformen 9 ent-
nommenen Scherben 9 abzutransportieren.
[0062] Es ist vorgesehen, dass die Greifvorrichtung 3
alle Scherben 9 in den wenigstens zwei Druckgussfor-
men 2 synchron greift oder fixiert, und ein den Scherben
fixierendes Formteil 21 beim Öffnen der Druckgussfor-
men 2 von dem über die Greifvorrichtung 3 ortsfest fi-
xierten Scherben 9 durch den Antrieb 5 weggefahren
werden.
[0063] Nach Greifen der Scherben 9 durch die Greif-
vorrichtung 3 ist es vorgesehen, dass die Scherben 9
einer Trocknungsstation 12 zugeführt werden, um diese
dort für die weitere Bearbeitung und/oder den Weiter-
transport vollständig und/oder teilweise zu trocknen oder
auszuhärten.
[0064] Anschließend werden die Scherben nach dem
Trocknen und/oder Härten durch die Greifvorrichtung 3
dem Transportband 11 zugeführt. Das Transportband 11
weist hierzu insbesondere an die Formgebung des
Scherben 9 angepasste Haltevorrichtungen auf, sodass
die Scherben 9 sicher weitertransportiert werden kön-
nen. Es ist auch möglich, dass der Schritt des Trocknens
und/oder Härtens wegfällt oder zu einem späteren Zeit-
punkt durchgeführt wird.
[0065] Es ist anschließend vorgesehen, dass das
Transportband 11 die Scherben 9 weiteren Anlagen zu-
führt, an denen Nachbehandlungen der Scherben 9
durchgeführt werden. Beispielsweise kann ein Glasieren
und/oder Bedrucken der Scherben stattfinden, insbeson-
dere wobei eine Schutzschicht, bevorzugt eine transpa-
rente Schutzschicht, aufgetragen wird, die den Scherben
9 vor mechanischen und/oder physikalischen und/oder
chemischen Umwelteinflüssen schützt. Es ist auch mög-
lich, dass der Scherben 9 eingefärbt wird, sodass indivi-
duelle Keramikerzeugnisse hergestellt werden können,

die einen besonders hochwertigen optischen Eindruck
erzeugen.
[0066] Weiter kann vorgesehen sein, dass der Scher-
ben 9 mittels mechanischer Umformverfahren, wie zum
Beispiel Fräsen und/oder Bohren, nachbearbeitet wird,
um beispielsweise einen Grat zu entfernen oder einen
Flaschenverschluss oder Flaschenhals auszubilden.
Insbesondere bei Trinkgefäßen ist es von besonderer
Wichtigkeit, dass die Mundteile gratfrei sind, sodass eine
Verletzung des Anwenders durch hervorstehende Grate
ausgeschlossen ist.
[0067] Figur 3 zeigt eine Draufsicht einer Druckguss-
vorrichtung 1, wobei der Aufbau identisch zu der aus Fi-
gur 1 und Figur 2 gezeigten Druckgussvorrichtung 1 ist.
Hier wird insbesondere ersichtlich, dass die Trockensta-
tion 12 und das Transportband 11 parallel und in unmit-
telbarer Nähe zum Druckgussapparat angeordnet sind.
Durch diese kompakte Bauweise können aufgrund der
kurzen Verfahrwege der Greifvorrichtung 3 die Zyklus-
zeiten reduziert werden, was wiederum in einer höheren
Stückzahl resultiert.
[0068] In Figur 4 ist eine Vorderansicht einer Druck-
gussvorrichtung 1 dargestellt, wobei der Aufbau iden-
tisch zu dem aus den Figuren 1 bis 3 ist.
[0069] In den Figuren 5 bis 7 ist die Druckgussvorrich-
tung 1, insbesondere die Druckgussformen 2, im Detail
genauer dargestellt. Bevorzugt weist der Rahmen 4 eine
Führung 421, 422 auf, an der wenigstens zwei Druck-
gussformen 2 und/oder die jeweils vier Formteile 21, 22,
23, 24 der wenigstens zwei Druckgussformen 2 beweg-
lich gelagert sind. Bevorzugt erstreckt sich die Führung
421, 422 durchgehend in Öffnungsrichtung oder
Schließrichtung entlang sämtlicher Druckgussformen 2,
vorzugsweise, dass die Führung 421, 422 sich von einem
Ende des Rahmens 4 bis zu dessen anderen Ende durch-
gehend erstreckt.
[0070] Es ist vorgesehen, dass die Führung 421, 422
einen geraden Führungsträger oder eine gerade Füh-
rungsschiene oder eine gerade Führungsstange auf-
weist.
[0071] Alle Druckgussformen 2 sind in Öffnungsrich-
tung oder Schließrichtung geradlinig hintereinander lie-
gend entlang der Führung 421, 422 angeordnet.
[0072] Die Führung 421, 422 ist an dem Rahmen ober-
halb der wenigstens zwei Druckgussformen 2 angeord-
net.
[0073] In einer abgewandelten Ausgestaltungsvarian-
te kann die Führung 421, 422 auch unterhalb der Druck-
gussformen 2 angeordnet sein.
[0074] Die Druckgussformen 2 sind über Aufspann-
platten 25, 26 mit der Führung 421, 422 verbunden. Jede
Druckgussform 2 weist dazu zwei Aufspannplatten 25,
26 auf, die mit Abstand zueinander angeordnet sind. Zwi-
schen diesen beiden Aufspannplatten 25, 26 ist die
Druckgussform 2 angeordnet bzw. gehaltert. Die Druck-
gussformen 2 sind linear hintereinanderliegend angeord-
net und bilden sozusagen einen horizontal verlaufenden
Stapel aus. Daher ist vorgesehen, dass die jeweils zwei
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der Druckgussformen 2 jeweils eine gemeinsame Auf-
spannplatte 25, 26 aufweisen, indem zwischen den zwei
Druckgussformen 2 eine Aufspannplatte 26 angeordnet
ist, die an ihrer Vorderseite ein Formteil 21, 22, 23, 24
der einen Druckgussform 2 und an ihrer Rückseite ein
Formteil 21, 22, 23, 24 der anderen Druckgussform 2
trägt.
[0075] Dabei sind an der zwischen den beiden Druck-
gussformen 2 angeordneten Aufspannplatte 25, 26 die
an der Vorderseite und an der Rückseite angeordneten
Formteile 21, 22, 23, 24 jeweils auf der gleichen Höhe
angeordnet. dabei weisen die Kavitäten 27 dieser an der
Vorderseite und an der Rückseite angeordneten Form-
teile 21, 22, 23, 24 in einander entgegengesetzte Rich-
tungen.
[0076] Die Aufspannplatten 25, 26 sind an der Führung
421, 422 beweglich gelagert. Eine der Aufspannplatten
25 ist dabei an der Führung 421, 422 und/oder dem Rah-
men 4 ortsfest befestigt und die anderen Aufspannplatten
26, insbesondere alle anderen Aufspannplatten 26 sind
an der Führung 421, 422 verschiebbar gelagert. Alterna-
tiv können alle Aufspannplatten 25, 26 an der Führung
421, 422 verschiebbar gelagert sein.
[0077] Bei den in den Figuren 5 bis 7 dargestellten
Druckgussformen 2 weisen die jeweils außenliegenden
Druckgussformen 2 an ihrer Außenseite eine endseitige
Aufspannplatte 25 auf. Bei der vom Antrieb 5 aus gese-
hen erste Druckgussform 2 ist die endseitige Aufspann-
platte 25 beweglich mit dem Stempel 52 des Antriebs 5
verbunden. Dies ermöglicht das Öffnen und Schließen
aller Druckgussformen 2. Bei der dem Antrieb 5 gegen-
überliegenden Druckgussform 2 ist die endseitige Auf-
spannplatte 25 starr mit dem Rahmen 4 verbunden.
[0078] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
weist eine Druckgussform 2 jeweils vier Formteile 21, 22,
23, 24 auf, die jeweils zwei Seitenteile 21, 22, ein Fußteil
23 und ein Deckelteil 24 umfassen.
[0079] Bei der in Figur 5 gezeigten Druckgussvorrich-
tung 1 befinden sich die Druckgussformen 2 im geschlos-
senen Zustand. Hierzu ist der Stempel 52 des Antriebs
5 ausgefahren und drückt somit die einzelnen Druck-
gussformen 2 zusammen.
[0080] In dieser Ausgestaltungsvariante weist jede
Druckgussform 2 zumindest eine Schlickerfördereinrich-
tung 13 auf, wodurch der Schlicker in die Kavität 27 der
Druckgussform 2 eingespritzt wird oder in die Kavität 27
hineinfließt. Es ist jedoch bevorzugt auch möglich, dass
sich die Druckgussformen 2 eine gemeinsame Schlicker-
fördereinrichtung 13 teilen oder eine gemeinsame Zulei-
tung haben, über die der flüssige Schlicker in die jewei-
ligen Druckgussformen 2 eingespritzt wird. Die Schli-
ckerfördereinrichtung 13 befüllt die Druckgussformen 2
in dieser Ausführungsvariante von oben. Dies hat den
Vorteil, dass das Einspritzen des flüssigen Schlicker
durch die Schwerkraft unterstützt wird und somit die Ein-
spritzzeit reduziert wird. Insbesondere ist vorgesehen,
dass der flüssige Schlicker unter Druck, der vorzugswei-
se durch eine Pumpe generiert wird, in die Druckguss-

form 2 hineingespritzt wird. Es ist ferner auch vorgese-
hen, dass die Schlickerfördereinrichtung 13 unterhalb
der Druckgussformen 2 angeordnet ist. Ferner ist es be-
vorzugt möglich, dass durch das Fußteil 23 oder durch
das Deckelteil 24 Schlicker und/oder Druckluft in eine
Kavität 27 der Druckgussform 2 einbringbar ist.
[0081] Es ist vorgesehen, dass durch Druckluft inner-
halb der Kavitäten 27 ein vorbestimmter Luftdruck für
eine bestimmte Zeit gehalten wird, um die in den Kavi-
täten 27 befindliche Scherben 9 zu verfestigen.
[0082] In Figur 6 befinden sich die Druckgussformen
2 im geöffneten Zustand. Hierzu wurden die Druckguss-
formen 2 mittels des Antriebs 5 geöffnet. Es ist vorgese-
hen, dass der Antrieb 5 an dem Rahmen 4 gelagert ist
und mehrere der Druckgussformen 2, vorzugsweise
sämtliche Druckgussformen 2, entlang der Führung 421,
422 antreibt, um diese in einer Öffnungsrichtung zu öff-
nen und in der entgegengesetzten Schließrichtung zu
schließen. Insbesondere verbleiben die Scherben 9 beim
Entformen jeweils in demselben Formteil 21 der Druck-
gussformen 2 und werden dort von der Greifvorrichtung
3 fixiert. Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Greifvorrich-
tung 3 die Scherben 9 im Bereich des Bodens fixiert,
indem diese jeweils mittels eines Greifwerkzeugs gegrif-
fen und/oder jeweils über ein Saugwerkzeug angesaugt
werden.
[0083] Die Scherben 9 werden sodann, wie in Figur 7
zu sehen, aus dem den Scherben 9 fixierenden Formteil
21 entformt und aus der Druckgussform 2 entnommen.
Hierbei ist es vorgesehen, dass zum Entformen die
Formteile 21, 22, 23, 24 aller Druckgussformen 2 syn-
chron, d. h. zur selben Zeit, geöffnet und die Scherben
9 durch eine Greifvorrichtung 3 fixiert werden, derart dass
die den Scherben 9 haltenden Formteile von dem durch
die Greifvorrichtung 3 ortsfest fixierten Scherben 9 weg-
gefahren werden. Um das Entformen zu unterstützen ist
es auch möglich, dass beim Entformen alle Scherben 9
synchron mittels eines Druckluftausstoßes aus ihrer
Druckgussform 2 gelöst werden. Dabei können die den
Scherben 9 haltenden Formteile 21 aller Druckgussfor-
men 2 entweder zeitgleich mit dem Druckluftstoß oder
zeitlich nach dem Druckluftstoß von den Scherben 9 syn-
chron weggefahren werden, um den Scherben aus den
Formteilen zu lösen.
[0084] In Figur 8 ist eine räumliche Darstellung einer
Druckgussvorrichtung 1 gezeigt, wobei hier insbesonde-
re die Druckgussform 2 detailliert dargestellt ist. In dieser
Ausgestaltungsvariante weist jeder der Druckgussfor-
men 2 je vier Kavitäten 27 auf. Dabei sind die Kavitäten
27 einer Druckgussform 2, vorzugsweise die Kavitäten
27 jeder der wenigstens zwei Druckgussformen 2, in ei-
ner Richtung quer zu der Öffnungsrichtung oder
Schließrichtung nebeneinanderliegend angeordnet.
Durch diese Anordnung der Kavitäten 27 kann das syn-
chrone Greifen der Scherben 9 durch die Greifvorrich-
tung 3 auf einfache Weise realisiert werden.
[0085] In Figur 9 ist eine weitere Darstellung der
Druckgussformen 2 vergrößert abgebildet. Das De-
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ckelteil 24 ist mit der Schlickerfördereinrichtung 13 starr
verbunden. Dies hat den Vorteil, dass der Schlicker bei
jedem Befüllen der Kavität 27 stets über dieselbe Öff-
nung in die Kavität 27 hineinfließt, wodurch eine gleich-
bleibende Qualität der keramischen Hohlkörper sicher-
gestellt wird. In einer alternativen Ausgestaltungsvarian-
te kann das Fußteil 23 oder das Seitenteil 21 oder das
Seitenteil 22 mit der Schlickerfördereinrichtung 13 starr
verbunden sein.

Bezugszeichenliste

[0086]

1 Druckgussvorrichtung, Vorrichtung zum Druckgie-
ßen

11 Transportband
12 Trockenstation
13 Zuleitung für flüssige Keramik
14 Druckluftversorgung
15 Steuerungsvorrichtung

2 Druckgussform
21 Formteil, erstes Seitenteil, den Scherben fixieren-

des Formteil
22 Formteil, zweites Seitenteil
23 Formteil, Fußteil
24 Formteil, Deckelteil
25 Aufspannplatte endseitig
26 Aufspannplatte zwischenliegend
27 Kavität

3 Greifvorrichtung
31 Laufkatze
321 Greifarm
322 Greifarm
323 Greifarm
324 Greifarm
325 Greifarm
33 Greifschiene
34 Greifsäule

4 Rahmen
411 Pfosten
412 Pfosten
413 Pfosten
414 Pfosten
421 erste Führungsschiene / Führung
422 zweite Führungsschiene /Führung
431 Seitenwand
432 Seitenwand

5 Antrieb
51 Hydraulikzylinder
52 Stempel

9 Scherben, keramische Flasche

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Druckgießen (1) keramischer Hohl-
körper, insbesondere von keramischen Flaschen (9)
oder Handformer,
mit einem Rahmen (4), an dem wenigstens zwei
Druckgussformen (2) gehaltert sind, die jeweils we-
nigstens zwei Formteile (21, 22), oder drei Formteile
(21, 22, 23), oder vier Formteile (21, 22, 23, 24) auf-
weisen, wobei wenigstens zwei der Formteile (21,
22, 23, 24), insbesondere drei der Formteile (21, 22,
23, 24), vorzugsweise alle vier Formteile (21, 22, 23,
24), beweglich gelagert sind,
mit einem Antrieb (5), um die wenigstens zwei Druck-
gussformen (2) und/oder um Formteile (21, 22, 23,
24) der wenigstens zwei Druckgussformen (2) zu öff-
nen oder zu schließen derart, dass die Formteile (21,
22, 23, 24) einer Druckgussform (2) im geschlosse-
nen Zustand mehrere Kavitäten (27) ausbilden, ins-
besondere wenigstens zwei Kavitäten (27), oder vier
Kavitäten (27), oder sechs Kavitäten (27) ausbilden,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Steuerungsvorrichtung (15) eine Schli-
ckerfördereinrichtung (13) ansteuert, um alle Kavi-
täten (27) der wenigstens zwei Druckgussformen (2)
zeitgleich mit Schlicker zu beschicken und nach Ab-
lauf einer vorbestimmten Zeitspanne ein Ventil oder
eine Druckluftfördereinrichtung (14) ansteuert, um
mittels Druckluft Restschlicker aus allen Kavitäten
zeitgleich auszublasen, sodass in den Kavitäten (27)
aller Druckgussformen (2) zeitgleich ein Scherben
(9) ausgebildet wird.

2. Vorrichtung zum Druckgießen nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Antrieb (5) die wenigstens zwei Druckguss-
formen (2), insbesondere sämtliche Druckgussfor-
men (2), synchron öffnet und/oder synchron
schließt, vorzugsweise indem der Antrieb (5) die we-
nigstens zwei Druckgussformen (2) in Öffnungsrich-
tung, insbesondere geradlinig, auseinanderzieht
und in einer entgegengesetzten Schließrichtung,
insbesondere geradlinig, aufeinander zu bewegt.

3. Vorrichtung zum Druckgießen nach Anspruch 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens zwei Druckgussformen (2) je-
weils wenigstens eine Aufspannplatte (25, 26) zum
Halten von Formteilen (21, 22, 23, 24) aufweisen,
wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dass zwischen
zwei Druckgussformen (2) jeweils eine Aufspann-
platte (25, 26) angeordnet ist, die an ihrer Vorder-
seite ein Formteil (21, 22, 23, 24) der ersten Druck-
gussform (2) und an ihrer Rückseite ein Formteil (21,
22, 23, 24) der anderen Druckgussform (2) trägt, ins-
besondere dass an der zwischen zwei Druckguss-
formen (2) angeordneten Aufspannplatte (26) die an
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der Vorderseite und an der Rückseite angeordneten
Formteile (21, 22, 23, 24) jeweils auf der gleichen
Höhe angeordnet sind, vorzugsweise dass die Ka-
vitäten (27) dieser an der Vorderseite und an der
Rückseite angeordneten Formteile (21, 22, 23, 24)
in einander entgegengesetzte Richtungen weisen.

4. Vorrichtung zum Druckgießen nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Greifvorrichtung (3) zum Entformen oder
Entnehmen der in den wenigstens zwei Druckguss-
formen (2) gebildeten Scherben (9) vorgesehen ist,
vorzugsweise dass die Greifvorrichtung (3) alle in
einer Druckgussform (2) gebildeten Scherben (9)
zeitgleich greift und/oder zeitgleich entnimmt,
und/oder dass die Greifvorrichtung (3) alle in den
wenigstens zwei Druckgussformen (2), insbesonde-
re in allen Druckgussformen (2), gebildeten Scher-
ben (9) zeitgleich greift und/oder zeitgleich ent-
nimmt.

5. Vorrichtung zum Druckgießen nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Greifvorrichtung (3) an dem Rahmen (4)
angeordnet ist, vorzugsweise mit dem Rahmen ver-
bunden ist,
insbesondere dass die Greifvorrichtung (3) alle
Scherben (9) in den wenigstens zwei Druckgussfor-
men (2) synchron greift oder fixiert, und dass ein den
Scherben (9) fixierendes Formteil (21) beim Öffnen
der Druckgussformen (2) von dem über die Greifvor-
richtung (3) ortsfest fixierten Scherben (9) durch den
Antrieb (5) weggefahren wird.

6. Vorrichtung zum Druckgießen nach Anspruch 4 oder
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Greifvorrichtung (3) mehrere parallele
Greifarme (321, 322, 323, 324) aufweist, wobei jeder
Greifarm (321, 322, 323, 324) einer Druckgussform
(2) zugeordnet ist und an jedem Greifarm (321, 322,
323, 324) mehrere Greifwerkzeuge entsprechend
der Anzahl der Kavitäten (27) je Druckgussform (2)
angeordnet sind, insbesondere dass alle Greifwerk-
zeuge eines Greifarms (321) synchron zum Entfor-
men oder Greifen der Scherben (9) angesteuert wer-
den, vorzugsweise dass sämtliche Greifwerkzeuge
aller Greifarme (321, 322, 323, 324) synchron zum
Greifen der Scherben (9) angesteuert werden, wobei
vorzugsweise vorgesehen ist, dass sich die Greifar-
me (321, 322, 323, 324) im Wesentlichen senkrecht
zu der Öffnungsrichtung oder Schließrichtung der
wenigstens zwei Druckgussformen (2) erstrecken,
insbesondere dass die Greifarme (321, 322, 323,
324) senkrecht zu der Öffnungsrichtung oder
Schließrichtung beweglich angetrieben sind, um die

aus den Druckgussformen (2) entnommenen Scher-
ben (9) abzutransportieren.

7. Vorrichtung zum Druckgießen nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rahmen (4) eine Führung (421, 422) auf-
weist an der die wenigstens zwei Druckgussformen
(2) und/oder die jeweils vier Formteile (21, 22, 23,
24) der wenigstens zwei Druckgussformen (2) be-
weglich gelagert sind, insbesondere linear beweg-
lich gelagert sind, wobei sich die Führung (421, 422)
in Öffnungsrichtung oder Schließrichtung entlang
sämtlicher Druckgussformen (2) durchgehend er-
streckt, vorzugsweise dass die Führung (421, 422)
sich von einem Ende des Rahmens (4) bis zu dessen
anderen Ende durchgehend geradlinig erstreckt,
insbesondere dass die Führung (421, 422) einen ge-
raden Führungsträger oder eine gerade Führungs-
schiene oder eine gerade Führungsstange aufweist,
wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dass die we-
nigstens zwei Druckgussformen (2) in Öffnungsrich-
tung oder Schließrichtung geradlinig hintereinander
liegend entlang der Führung (421, 422) angeordnet
sind.

8. Vorrichtung zum Druckgießen nach einem der An-
sprüche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufspannplatten (25, 26) an der Führung
(421, 422) gelagert sind, vorzugsweise dass eine
der Aufspannplatten an der Führung (421, 422)
und/oder dem Rahmen (4) ortsfest befestigt ist und
dass die anderen Aufspannplatten (25, 26), insbe-
sondere alle anderen Aufspannplatten (25, 26) an
der Führung (421, 422) verschiebbar gelagert sind,
oder dass alle Aufspannplatten (25, 26) an der Füh-
rung (421, 422) verschiebbar gelagert sind.

9. Vorrichtung zum Druckgießen nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Druckgussform mehrere Kavitäten (27)
aufweist und die mehreren Kavitäten (27) einer
Druckgussform (2), vorzugsweise dass die mehre-
ren Kavitäten (27) jeder der wenigstens zwei Druck-
gussformen (2), in einer Richtung quer zu der Öff-
nungsrichtung oder Schließrichtung nebeneinan-
derliegend angeordnet sind,
vorzugsweise auf derselben Höhe in einer Richtung
quer zu der Öffnungsrichtung oder Schließrichtung
nebeneinanderliegend angeordnet sind.

10. Vorrichtung zum Druckgießen nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Antrieb (5) an dem Rahmen (4) gelagert
oder gehaltert ist und mehrere der Druckgussformen
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(2), vorzugsweise sämtliche Druckgussformen (2),
entlang der Führung (421, 422) antreibt, um diese
in einer Öffnungsrichtung zu öffnen und in der ent-
gegengesetzten Schließrichtung zu schließen, vor-
zugsweise geradlinig in einer Öffnungsrichtung zu
öffnen und in der entgegengesetzten Schließrich-
tung geradlinig zu schließen,
wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dass der An-
trieb (5) als ein Linearantrieb, insbesondere als ein
Linearantrieb mit einem Hydraulikzylinder (51), oder
als ein Linearantrieb mit einem Druckluftzylinder
oder als ein Linearantrieb mit einem elektrischen
Spindeltrieb, ausgebildet ist.

11. Vorrichtung zum Druckgießen nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Druckgussform (2) vier Formteile (21, 22,
23, 24) aufweist, die jeweils zwei Seitenteile (21, 22),
ein Fußteil (23) und ein Deckelteil (24) umfassen,
vorzugsweise dass durch das Fußteil (23) oder
durch das Deckelteil (24) Schlicker und/oder Druck-
luft in eine Kavität (27) der Druckgussform (2) ein-
bringbar ist.

12. Verfahren zur Herstellung von keramischen Hohl-
körpern, insbesondere von keramischen Flaschen
(9) oder Handformer, mittels keramischem Druck-
guss,

- wobei wenigstens zwei Druckgussformen (2)
verwendet werden, die jeweils mehrere relativ
zueinander bewegliche Formteile (21, 22, 23,
24), insbesondere vier relativ zueinander be-
wegliche Formteile (21, 22, 23, 24), aufweisen,
welche in geschlossenem Zustand wenigstens
zwei Kavitäten (27) ausbilden, vorzugsweise
vier Kavitäten (27) ausbilden, oder sechs Kavi-
täten (27) ausbilden,
- wobei jede Druckgussform (2) wenigstens eine
Aufspannplatte zum Haltern wenigstens eines
Formteils (21, 22, 23, 24) aufweist, und wobei
eine zwischen zwei Druckgussformen (2) ange-
ordnete Aufspannplatte (25, 26) an ihrer Vorder-
seite ein Formteil (21, 22, 23, 24) der einen
Druckgussform (2) und an ihrer Rückseite ein
Formteil (21, 22, 23, 24) der anderen Druck-
gussform (2) haltert,
- wobei alle Druckgussformen (2) über einen ge-
meinsamen Antrieb (5) durch synchrones An-
treiben wenigstens eines der Formteile (21, 22,
23, 24) einer Druckgussform (2) öffenbar
und/oder schließbar sind,
- wobei in alle Kavitäten (27) der wenigstens
zwei Druckgussformen (2) synchron Schlicker
eingebracht wird und nach einer vorbestimmten
Zeitspanne flüssiger Schlicker mittels Druckluft
aus den Kavitäten (27) herausgeblasen wird,

um den Kavitäten (27) aller Druckgussformen
(2) zeitgleich einen Scherben (9) zu bilden.

13. Verfahren zur Herstellung von keramischen Hohl-
körpern nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch Druckluft innerhalb der Kavitäten (27)
ein vorbestimmter Luftdruck für eine bestimmte Zeit
gehalten wird, um die in den Kavitäten (27) befind-
liche Scherben (9) zu verfestigen,
vorzugsweise dass die Druckgussformen (2)
und/oder die Kavitäten während des Einbringens
des Schlickers und des Verfestigens des Scherbens
(9) nicht bewegt werden,
wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dass zum Ent-
formen Formteile (21, 22, 23, 24) aller Druckguss-
formen (2) synchron geöffnet und dass die Scherben
(9) durch eine Greifvorrichtung (3) zeitgleich fixiert
werden, insbesondere dass die den Scherben (9)
haltenden Formteile (21) von dem durch die Greif-
vorrichtung (3) ortsfest fixierten Scherben (9) zeit-
gleich weggefahren werden,
insbesondere dass beim Entformen alle Scherben
(9) synchron mittels eines Druckluftausstoßes aus
ihrer Druckgussform (2) gelöst werden, vorzugswei-
se, dass die den Scherben (9) haltenden Formteile
(21) aller Druckgussformen (2) zeitgleich mit dem
Druckluftstoß oder zeitlich nach dem Druckluftstoß
von den Scherben (9) synchron weggefahren wer-
den.

14. Verfahren zur Herstellung von keramischen Hohl-
körpern nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Scherben (9) beim Entformen jeweils in
demselben Formteil (21) der Druckgussformen (21)
verbleiben und dort von der Greifvorrichtung (3) fi-
xiert werden,
vorzugsweise dass die Greifvorrichtung (3) die
Scherben (9) im Bereich des Bodens fixiert, indem
diese jeweils mittels eines Greifwerkzeugs gegriffen
und/oder jeweils über ein Saugwerkzeug angesaugt
werden.

15. Verfahren zur Herstellung von keramischen Hohl-
körpern,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verfahren mittels einer Vorrichtung zum
Druckgießen (1) keramischer Hohlkörper nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11 durchgeführt wird.
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